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EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2025

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der am

Dienstag, 26. August 2025, 13:00 Uhr

in den Räumen der Gesellschaft  
in der Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.

ISIN DE000A35JR33 | WKN A35JR3
Die Einladung der Hauptversammlung mit der Tagesordnung wurde am 16. Juli 2025 im elektronischen  
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Lübke  Kelber AG
Taunusstraße 6 | SKYPER Carré
60329 Frankfurt am Main

T +49 69 9991400
zentrale@luebke-kelber.de
luebke-kelber-ag.de
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I. TAGESORDNUNG

1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit 
dem Lagebericht der Gesellschaft sowie des Berichts 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung 
nicht erforderlich. Der Aufsichtsrat hat den Jahresab-
schluss bereits gebilligt. Damit ist dieser gemäß § 172 
AktG festgestellt. 

2.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im  
Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des  
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3.	
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.	
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die S & R WP Partner 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft Dortmund, zum Abschlussprüfer  
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zu  
wählen. 

II. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

1.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind 
und sich rechtzeitig angemeldet haben. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der 
Adresse

Lübke Kelber AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
51465 Bergisch Gladbach
E-Mail: Kelber2025@aaa-hv.de

bis spätestens

19. August 2025, 24:00 Uhr

in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache zugehen.

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptver-
sammlung nicht blockiert; Aktionäre können daher 
auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversamm-
lung weiterhin frei über ihre Aktien verfügen. Aufträge 
zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesell-
schaft nach dem Ende des vorstehend genannten An-
meldeschlusstages zugehen, werden erst mit Wirkung 
nach dem Tag der Hauptversammlung verarbeitet und 
berücksichtigt (Umschreibestopp). Maßgeblich für das 
Teilnahme- und Stimmrecht ist daher bereits der am 
Ende des 19. August 2025 im Aktienregister eingetra-
gene Bestand (technisch maßgeblicher Bestandsstich-
tag oder Technical Record Date).

2.	
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevoll- 
mächtigte

Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teil-
nehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender 
Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, 
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auch durch z.B. einen Intermediär, einen Stimmrechts-
berater oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben 
lassen. Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmel-
dung und Eintragung im Aktienregister erforderlich

Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des § 135 AktG 
an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine andere nach Maßgabe 
des § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person erteilt 
werden, bedürfen der Textform (§ 126b BGB).

Ein Formular zur Vollmachtserteilung wird den Aktio-
nären mit der Einladung übersendet und steht den 
Aktionären unter der Internetadresse

https://luebke-kelber-ag.de/hauptversammlun-
gen-luebke-kelber-ag

zum Download zur Verfügung.

Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 
AktG insoweit gleichgestellte Personen oder Vereini-
gungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater) bevollmächtigt, haben diese die 
Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 
Satz 2 AktG). Wir empfehlen unseren Aktionären, sich 
bezüglich der Form der Vollmachten mit den vorge-
nannten Personen oder Vereinigungen abzustimmen.

Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf gegen-
über der Gesellschaft und der Nachweis einer gegen-
über einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder 
ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform (§ 126b BGB) und können der Gesell-
schaft bis zum 25. August 2025, 24:00 Uhr (Eingang 
maßgeblich) an folgende Adresse übermittelt werden:

Lübke Kelber AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
51465 Bergisch Gladbach
E-Mail: Kelber2025@aaa-hv.de

Auch am Tag der Hauptversammlung können bis zu 
dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt 
Vollmachten erteilt oder widerrufen werden und der 
Nachweis hierüber gegenüber der Gesellschaft an der 
Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
erbracht werden.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, 
kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Aktionären 
an, sich durch von der Gesellschaft benannte wei-
sungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Haupt-
versammlung vertreten zu lassen. Auch in diesem 
Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Eintragung im 
Aktienregister erforderlich.

Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im 
Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließlich weisungs-
gebunden aus und sind ohne konkrete Weisung des 
Aktionärs nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. 
Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter Aufträge zum Einlegen 
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-
schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen 
entgegen.

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung 
an den Stimmrechtsvertreter wird den Aktionären mit 
der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären 
unter der Internetadresse

https://luebke-kelber-ag.de/hauptversammlun-
gen-luebke-kelber-ag

zum Download zur Verfügung.

Die Vollmachten und Weisungen für die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter, die im Vorfeld 
der Hauptversammlung erteilt, geändert oder wider-
rufen werden, sind aus organisatorischen Gründen 
spätestens bis zum 25. August 2025, 24:00 Uhr (Ein-
gang), in Textform (§ 126b BGB) an folgende Adresse 
zu übermitteln:

Lübke Kelber AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
51465 Bergisch Gladbach
E-Mail: Kelber2025@aaa-hv.de

Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre 
noch bis zu dem vom Versammlungsleiter festgeleg-
ten Zeitpunkt an der Ein- und Ausgangskontrolle Voll-
machten und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern oder 
widerrufen.
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3.	
Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach § 122 
Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Ge-
genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt-
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen 
Form des § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu 
richten und muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 
1. August 2025, 24:00 Uhr, zugegangen sein.

Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die 
folgende Adresse:

Lübke Kelber AG
Vorstand 
Taunusstraße 6 
60329 Frankfurt am Main 
E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): 
marc.sahling@luebke-kelber.de

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit 
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten.

4.	
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begrün-
dung und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG 
werden einschließlich des Namens des Aktionärs und 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der 
Internetadresse

https://luebke-kelber-ag.de/hauptversammlun-
gen-luebke-kelber-ag

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis 
zum Ablauf des 11. August 2025, 24:00 Uhr, unter der 
Adresse

Lübke Kelber AG
Vorstand 
Taunusstraße 6 
60329 Frankfurt am Main 
E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): 
marc.sahling@luebke-kelber.de

zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach  
§ 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle Stellung-
nahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der 
genannten Internetadresse veröffentlicht. Anderweitig 
adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unbe-
rücksichtigt.

5.	
Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durch-
führung der Hauptversammlung folgende Kategorien 
personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärs-
vertretern und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder 
die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem 
einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der 
Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskarten-
nummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert 
auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personen-
bezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforder-
lich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die 
Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um 
dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der 
oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 
unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen 
Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht 
zur Hauptversammlung anmelden.

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verant-
wortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

Lübke Kelber AG
Vorstand 
Taunusstraße 6 
60329 Frankfurt am Main 
E-Mail: marc.sahling@luebke-kelber.de
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Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Ge-
sellschaft betreffen, werden grundsätzlich nicht an 
Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch 
Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 
Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im 
Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung be-
auftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 
Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agen-
turen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer.  
Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten 
nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienst-
leistung notwendig ist.

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Ein-
sichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Haupt-
versammlung können andere Teilnehmer und Aktio-
näre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über 
sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 
bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergän-
zungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlä-
gen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und 
Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre personenbe-
zogenen Daten veröffentlicht.

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall 
bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als zwei Jahre) 
nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt 
und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbei-
tung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung 
von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Ver-
fahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforder-
lich.

Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die aus 
Art. 15-21 DSGVO aufgeführten Rechte (Recht auf 
Auskunft über die betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie die Rechte auf Berichtigung oder Lö-
schung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder 
eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung so-
wie des Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im Zusam-
menhang mit der Löschung von personenbezogenen 
Daten verweisen wir auf die gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO.

Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende 
E-Mail an 

datenschutz@luebke-kelber.de.

Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsver-
treter auch das Recht zur Beschwerde bei einer Daten-
schutzaufsichtsbehörde.

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft errei-
chen Sie unter folgender Adresse:

Lübke Kelber AG 
Taunusstr. 6 
60329 Frankfurt 
datenschutz@luebke-kelber.de

Frankfurt am Main, im Juli 2025

Lübke Kelber AG

Der Vorstand


